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Antrag 

der Abgeordneten Andreas Winhart, Christian Klingen, Ralf Stadler, Prof. Dr. Ingo 
Hahn, Gerd Mannes und Fraktion (AfD) 

Auswirkungen der novellierten Tierschutz-Hundeverordnung auf spezialisierte 
Bereiche der Hundeausbildung in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über die Auswirkungen der novel-
lierten Tierschutz-Hundeverordnung auf spezialisierte Bereiche der Hundeausbildung 
in Bayern zu berichten. Hierbei ist auf folgende Punkte einzugehen: 

1. Welche Konfliktpotenziale bergen die neuen Änderungen zur Haltung und Ausbil-
dung von Hunden in Bayern, die eine spezialisierte Ausbildung erfahren? 

2. Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich für Ausbildung von Jagd- und 
Herdenschutzhunden in Bayern und welche Anpassungen wurden diesbezüglich 
getroffen? 

3. Wie gestaltet sich die Ausbildung von Polizeihunden in Bayern, insbesondere da 
nach der novellierten Hundeverordnung die Verwendung „schmerzhafter Mittel“ ver-
boten ist? 

4. Kann die Ausbildung von spezialisierten Gebrauchshunden ausschließlich über po-
sitive Anreize sichergestellt werden? 

5. Wie positioniert sich die Staatsregierung hinsichtlich der Aussagen des Jagdkyno-
logischen Arbeitskreises Bayern, wonach eine brauchbare Jagdhundeausbildung 
unter den neuen Rahmenbedingungen kaum mehr ausreichend sichergestellt wer-
den kann? 

6. Welche Rahmenbedingungen gelten derzeit bezüglich der Anwendung von starkem 
„Leinendruck“, welcher in der neuen Hundeverordnung nicht explizit erwähnt wird? 

 

 

Begründung: 

Die seit 01.01.2022 in Kraft getretene Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung 
brachte viele wegweisende Änderungen mit sich, um den Tierschutz in Deutschland zu 
stärken. Gerade aber bei der Ausbildung von spezialisierten Gebrauchshunden, die auf 
unbedingten Gehorsam hin ausgerichtet ist, kann es hierbei zu Konflikten kommen. 
Denn gerade in spezialisierten Bereichen kollidieren die hohen Anforderungen des Tier-
schutzes mit den berechtigten Sicherheitsanforderungen des Ausbildungszwecks. 

So müssen etwa Polizei- und Jagdhunde zum Schutz von Mensch und Tier anstandslos 
Folge leisten, was in der Praxis nicht immer ausschließlich durch positive Anreize ge-
währleistet werden kann. Aus diesem Grund müssen spezifische Bestimmungen der 
neuen Hundeverordnung näher analysiert werden, um hier praxisnahe Lösungen für 
spezifische Fälle der Hundeausbildung zu finden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Andreas Winhart, Christian Klingen, Ralf Stadler u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/21619 

Auswirkungen der novellierten Tierschutz-Hundeverordnung auf spezialisierte 
Bereiche der Hundeausbildung in Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Prof. Dr. Ingo Hahn 
Mitberichterstatter: Eric Beißwenger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz  
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 57. Sitzung  
am 17. März 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 

 



 

18. Wahlperiode 26.04.2022 Drucksache 18/22420 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Andreas Winhart, Ralf Stadler, Prof. Dr. Ingo Hahn, Gerd 
Mannes und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/21619, 18/22281 

Auswirkungen der novellierten Tierschutz-Hundeverordnung auf spezialisierte 
Bereiche der Hundeausbildung in Bayern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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